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 Veröffentlicht am 14.12.1984

Norm

ABGB §551

Rechtssatz

Bei einem Erbverzicht gegen Ab2ndung handelt es sich um einen Vertrag mit aleatorischen Elementen, bei dem das

Risiko beiden Vertragsparteien bekannt ist. Eine Änderung des Vermögens liegt im Bereich des als möglich

Voraussehbaren. Die Last des Risikos der Vermögensvermehrung tri6t den Verzichtenden, der

Vermögensverminderung den Erblasser. Es entfallen weitgehend die Rechtsbehelfe und Ansprüche wegen mangelnder

Äquivalenz.
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Beisatz: Der Erbverzicht ohne Abfindung ist ein unentgeltlicher Vertrag, jener gegen Abfindung ein entgeltlicher

Vertrag mit glücksvertraglichen Elementen, bei denen der Verzichtende das Risiko einer allfälligen

Vermögensvermehrung, der Erblasser jenes seiner Vermögensverminderung in Kauf nimmt. (T1)
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